
Dariïberhinaus ergeben sich folgende drei Erfordernisse :

1. Verânderte Einstellung "
der "

Gesellschaft dera Behinderten
gegeniiber ( vom Stadium des

"
Geduldetwerdens

"
zum Stadiura

des
"

anerkannten Partners " )

2. Finanzreform der individuellen v. dnstitutionellen Hilfen

3. Reform der Organisation und der Personalpolitik in Wfß's.

Lobnzahlurg fur Behinderte

Die Bez&hlurjg der Behindei-ten lie&t ausschliesslich im ErmesserSpiel-
raum der Wfß's. Sic ist nicht an der Produktivitat der Behinderten
orientiert. Behirderte der Gruppe 2 ( Behinderte, die noch cine
gewisse Zeit gefordert worden miissen, bevor cine Vermittlung ein-
geleitet werden kann ) und 3 ( Behinderte die

" verrnittlungsfahig "
sind ) werden zugunsten der Gruppe 1 ( Behinderte, die auf Dauer
nur im geschiitzten Raum einer Wfß arbeiten konnen ) unterbezahlt.
Arbeitsfindungs-Arbeitstrainingss^steiE in Werkstatten fiir Behinderte

Aile Wfß's sollten sich intensiv bemuhen, Arbeitsfindungs-Arbeits-
trainingsprogramme zu entwickeln, um die individuellen Fahigkeiten
an den unterschiedlichen Arbeitsplatzen erproben zu konnen ( Stich-
wort :"Rotatior " )

In diesem Zusammenhang miïssen die Wfß's unterscheiden lemen zwischei

la Crientierungsstufe

2. Trainingsstufe

3. Direktzuweisung fur einen bestimniten Arbeitspl atz
( fur Behinderte, die berelts auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
tatig waren urid Kenntnis in einen bestimmten Arbeitsbereich
erworben haben und auch gerne wieder mit den gleichen Arbeits-
vollziigen befasst sein wollen )

4. Arbeitsplatz
Dauerarbeitsplatz, Sonderarbeitsplatz
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